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Technische 
Regeln für  

Arbeitsstätten 

Raumtemperatur ASR A3.5 

 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, 

Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftli-

che Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten (ASTA) ermittelt bzw. angepasst 

und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach § 7 der Arbeitsstättenver-

ordnung im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben.  

Diese ASR A3.5 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen 

der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann 

der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen 

der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er 

damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die 

Beschäftigten erreichen. 
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1 Zielstellung 

Diese Arbeitsstättenregel konkretisiert die Anforderungen an Raumtemperaturen in 

§ 3 Abs. 1 sowie insbesondere im Punkt 3.5 des Anhanges der Arbeitsstättenverord-

nung.  

2 Anwendungsbereich 

(1) Diese Arbeitsstättenregel gilt für Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, 

Kantinen- und Erste-Hilfe-Räume, an die betriebstechnisch keine spezifischen raum-

klimatischen Anforderungen gestellt werden. Insbesondere gibt diese ASR eine 

Erläuterung zum Begriff „gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur“. Zum Unter-

schied zwischen Raumtemperatur und Lufttemperatur vgl. Punkt 3.1 und 3.2.  

(2) Diese ASR enthält weiterhin Hinweise für Arbeitsräume, bei denen das Raum-

klima durch die Betriebstechnik bzw. Technologie unvermeidbar beeinflusst wird. 

(3) Diese ASR enthält keine Regelungen für Arbeitsräume, an die aus 

betriebstechnischen Gründen besondere Anforderungen an das Raumklima gestellt 

werden (z. B. Kühlräume, medizinische Bäder). 

(4) Anforderungen an Raumtemperaturen in Unterkünften und Sanitärräumen auf 

Baustellen sind in dieser ASR nicht enthalten. Hinweise für Unterkünfte enthält die 

ASR A4.4 „Unterkünfte“. 

3 Begriffsbestimmungen 

3.1 Die Raumtemperatur ist die vom Menschen empfundene Temperatur. Sie 

wird u. a. durch die Lufttemperatur und die Temperatur der umgebenden Flächen 

(insbesondere Fenster, Wände, Decke, Fußboden) bestimmt.  

3.2 Die Lufttemperatur ist die Temperatur der den Menschen umgebenden Luft 

ohne Einwirkung von Wärmestrahlung.  

3.3 Ein Klimasummenmaß ist eine Zusammenfassung von mehreren Klimagrö-

ßen (Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Wärmestrahlung).  
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(4) Technische Maßnahmen, die die Lufttemperatur reduzieren, dürfen die abso-

lute Luftfeuchte nicht erhöhen.  

5 Abweichende Anforderungen für Baustellen 

(1) Abweichend von Punkt 4.2 Abs. 4, 5 und 6 ist es in Pausen-, Bereitschafts-, 

Sanitär- und Kantinenräumen, sofern sie nicht gleichzeitig als Sanitärräume für 

Unterkünfte genutzt werden, ausreichend, wenn eine Lufttemperatur von +18 °C 

vorhanden ist und sichergestellt ist, dass eine Lufttemperatur von +21 °C während 

der Nutzungsdauer erreicht werden kann.  

(2) In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär- und Kantinenräumen darf von den in 

dieser ASR genannten Lufttemperaturen durch Lüftungsvorgänge, die durch die 

Benutzer ausgelöst werden, kurzzeitig abgewichen werden. 

Ausgewählte Literaturhinweise: 

- BGI 579 Hitzearbeit 

- BGl 827 Sonnenschutz im Büro  

- BGI 7002 Beurteilung von Hitzearbeit  

- BGI 7003 Beurteilung des Raumklimas 

- LV16 Kenngrößen zur Beurteilung raumklimatischer Grundparameter 

 

 


